
grundsätzlich 
geeignete 

Fläche

Eigentümer 
der Flächen

Naturschutz-
behörde 
(Kreis)

Wasser-
behörde 
(Kreis)

zuständige 
Baubehörde 

(Kreis)

Straßenver-
kehrsamt

örtliche 
Kommune

Grundstücks-
anlieger

Nutzungsbe-
rechtige

Untere 
Forstbe-
hörde/ 

Forstamt

höhere Forst-
behörde/ 

Bergenungs-
firmen

Wald-
besitzer

erforderliche 
Flächengröße Verpachtung

Ausserhalb 
Naturschutz-

gebiet

ausreichende 
Niedrigwasser-

menge

erforderliche 
Wegebau-

maßnahmen

Einmüdung in 
öffentl. 
Straßen

Beeinträchti-
gungen der 
Bevölkerung

erwschwerte 
Bewirtschaft-

ung

Überfahrts-
rechte

Personal-
kapazität

technisches 
Know-how/ 

Unter-
stützung

Einlagerungs-
menge

ebene und 
befahrbare 

Lagen
Verkauf

Biotopschutz  
(nach 

Landesrecht 
besonders 
geschützte 

Biotope etc.)

Kreislauf- oder 
Einwegbe-
wässerung

Bau von 
Wasserent-
nahme- u. -

sammelstellen

Verschmutz-
ung öffentl. 

Straßen

Störung im 
Ortsbild

evtl. landw. 
Ertrags-

minderung

Wassernutz-
ungsrechte

LKW-
Kapazität

Koordination 
Einlagerungs-

zeitpunkt

Anbindung an 
öffentliche 

Wege

eigene 
Flächen

außerhalb 
Wasserschutz-

gebiet

Bodenauf- und 
Abtragungen 

Sprühnebel 
und Glatteis-

bildung

Störungen 
durch LKW-

Verkehr

Rekultivier-
ung

Fischerei-
rechte

Aufarbeit-
ungsgesch-
windigkeit

Finanzierung/ 
Kredite*

Anschluss für 
Strom und 

Wasser

Ausgangs-
zustand der 

Flächen doku-
mentieren

nicht in 
Überschwemm-

ungszone

Anwohnerpro-
teste (Lärm, 

Mücken)

Abtretung 
der 

Förderungs-
ansprüche* 

Checkliste: zu berücksichtigende Behörden/Parameter bei Organisation und  Aufbau eines Nasslagers

* bei Erstellung des Nasslagers durch eine FBG/ Kommune
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